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 NOTRUF
Polizeiruf  110
Polizeirevier Breisach 07667 9117-0

Feuerwehr  112
Gerätehaus  951264

DRK-Rettungsdienst /
Notfallrettung  112

Krankentransport  0761 19222

Giftnotrufzentrale Freiburg 0761 
19240

In Störungsfällen 
badenova Störungshilfe
Störungshilfe  0800 2767767

 APOTHEKENNOTDIENST
24.07. 
Europa-Apotheke  
Richard-Müller-Straße 3c, 
79206 Breisach, 07667 - 94 20 55 
  
25.07. 
Silberberg Apotheke 
Hauptstraße 8, 79353 Bahlingen 
07663 - 2641 
Ansonsten können Sie den Notdienst über den 
Aushang an der Apotheke erfahren

 NOTRUFNUMMERN DER      
 FACHÄRZTLICHEN
 BEREITSCHAFTSDIENSTE
Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117
Allgemeiner Notfalldienst:
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Kinderärztlicher Notfalldienst:
St. Josefskrankenhaus
Sautierstraße 1, 79104 Freiburg
Augenärztlicher Notfalldienst:
Universitätsaugenklinik Freiburg
Killianstraße 5, 79106 Freiburg

Zahnärztlicher 
Notfalldienst: 0180 3 222 555-41

Tierärztlicher 
Notfalldienst 07667 9430810

Defi brillator-Standorte
Eingangsbereich Bürgerhaus, 
Langgasse 14
Eingangsbereich Halle/Schule,
Jan-Ullrich-Straße 2
Schreinerei Bärmann
Schloßmatten 7

 GEMEINDE MERDINGEN
E-Mail: Gemeinde@Merdingen.de
Internet:  www.merdingen.de
Öff nungszeiten:
Montag - Freitag  08.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  14.00 - 18.00 Uhr

Zentrale 9094-0
Bürgermeister
Martin Rupp  9094-20
Sekretariat
Ramona Menner         9094-21
Hauptamt
Dietmar Siebler  9094-10
Bürgerbüro
Doris Menner  9094-11
Rechnungsamt
Gordian Süßle  9094-12
Gemeindekasse
Iris Frick  9094-13
Standesamt
Annika Bärmann               9094-17
Bauamt
Otmar Wiedensohler  9094-15
Flüchtlingsintegration
Ramona Sütterle, Roman Bukowski 9958410
Sprechzeiten: Freitag 10.00 – 11.00 Uhr
Telefax  9094-29
Wasserversorgung Merdingen
Bereitschaftsnummer 0151 72703912
Öff nungszeiten der Bücherei: 
Mo  8:30 bis 10:30 Uhr, 
 17:00 bis 18:00 Uhr; 
Di  17:00 bis 19:00 Uhr 
(nicht in Schulferien), Tel:   0151 72703923

 WICHTIGE RUFNUMMERN
RAZ Breisgau  07634 6949385
Recyclinghof und Grünschnitt-Sammelstelle 
Ihringen:  Di., 16 - 19 Uhr;  Sa., 9 - 13 Uhr

Katharina Mathis Stift 9964080
„Seniorenbetreuung Regenbogen“
Manuela Kunzelmann 07668-2270136
Amtsgericht Emmendingen 
-Grundbuchamt- 
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen 
Tel.: +49 7641/96587-600 (Zentrale)
Fax: +49 7641/96587-880,  E-Mail:
poststelle@agemmendingen.justiz.bwl.de 

Hermann-Brommer-Schule
Rektorat  07668 95297-25
Fax  07668 95297-29
Verlässliche Grundschule 07668 95297-27
Katholischer Kindergarten Merdingen 
Altbau  07668-5783 
Neubau  07668-94727 
Fax  07668-908081

Bei den Mättlezwergen e.V.
Tel.:  07668-8649922
mail: info@maettlezwerge.de

Kaminfegermeister
Uwe Klingenberg  07665 930297
Forstverwaltung
Laura Hempelmann  0162 2550711
für Gemarkung Merdingen
Florian Frisch 07664 5051683
für Gemarkung Gündlingen

Forstbezirksverwaltung Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald 0761 21875131
Fax  0761 21875169
Rechtsanwalt - Notdienst  0761 72773
Jede Nacht von 18.00 - 8.00 Uhr, samstags 
rund um die Uhr, Beratung und Vertretung 
in unaufschiebbaren Straf- und Zivilsachen
Nachbarschaftshilfe Corona / 
Einkauf-Service:
Tel: 9094-0 / Gemeinde Merdingen
Tel: 854 / DRK Waltraud Maier

 SOZIALDIENSTE
Kirchliche Sozialstation 
Kaiserstuhl-Tuniberg e.V.:
Pfl ege zu Hause, Hauswirtschaft
Essen auf Rädern in Breisach, Ihringen, Mer-
dingen und Vogtsburg, Freiburger Straße 6, 
Tel.  07667 90588-0
Fax -30
Pfl egedienstleitung: C. Friese / I. Wagner
Dorfhelferin über
Bürgermeisteramt Vogtsburg
Frau Immele 07662 / 812-43
Landwirtschaftlicher Betriebshelfer-
dienst Südbaden (St. Ulrich)
Tel.  07602 910126
Fax  07602 910190
Frau Löffl  er, Einsatzleitung
Hospizgruppe - Begleitung 
Schwerkranker und Sterbender, kostenlos, 
durch geschulte, ehrenamtliche Mitarbeiter
Kontakttelefon:(M. Neunsinger  07668 9143
Vertretung:    07667 1864
Krebsinformationsdienst:  0800 4203040
kostenfrei, täglich von 8 - 20 Uhr
krebsinformationsdienst@dkfz.de
www.krebsinformationsdienst.de
Kreuzbund-Selbsthilfegruppe 
für Suchtkranke + Angehörige Breisach
Kolpingstr. 14  07663 3946
Beratungsstelle für ältere Menschen und 
deren Angehörigen
Christiane Gehring, 
Renate Brender  07667 904899
Täglich erreichbar. 
Hausbesuche nach Vereinbarung.
Integrationsfachdienst Freiburg
Beratungsstelle für schwerbehinderte, 
psychisch erkrankte und hörbehinderte 
ArbeitnehmerInnen und deren Arbeitgeber 
 0711 / 25 083 2800
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Bekanntmachung 
des Entwurfes der Verordnung des Regierungspräsidiums 
Freiburg zum Schutz der Erzeugung von Hybridsaatmais in ge-
schlossenen Anbaugebieten im Jahr 2022 
Auf der Grundlage des Antrages 22-08 der ZG Raiffeisen eG, Mais-
werk Heitersheim vom 30.06.2021 zur Bildung einer Produktionsin-
sel zur Hybridsaatmais-Vermehrung wird Folgendes bekannt gege-
ben:  
Durch den angehängten Verordnungsentwurf sind für die Erzeu-
gung von Hybridmaissaatgut folgende Gewanne vorgesehen: 
  
Gemeinde Gemarkung Gewann LN Fläche ha  
Merdingen Merdingen Am Breisacher Weg 5,41  
Merdingen Merdingen Am Ihringer Pfad 6,37  
Merdingen Merdingen Emletweg rechts 1,93  
Merdingen Merdingen Galgen 2,34  
Merdingen Merdingen Großsteinen 17,21  
Merdingen Merdingen Kapellenfeld 2,96  
Merdingen Merdingen Harthausen 3,64  
Merdingen Merdingen Oberhinterfeld 1,00  
Merdingen Merdingen Spirles Hägle 1,55  
Merdingen Merdingen Unterhinterfeld 9,41  
Merdingen Merdingen Vormittewald 17,46  
gesamt Anbaugebiet Merdingen 60 69,28  
Mindestanteil 25 %  45,17  
 
Verordnung (Entwurf) 
des Regierungspräsidiums Freiburg 
zum Schutz der Erzeugung von Hybridsaatmais 
in geschlossenen Anbaugebieten im Jahr 2022 
  
vom XX. XXXXXXX 2021 
  
Auf Grund von §§ 1 und 2 des Gesetzes zum Schutz der Erzeugung 
von Saatgut in geschlossenen Anbaugebieten vom 13. Mai 1969 
(GBl. S. 80) wird verordnet: 
  

§ 1 
(1)  In den Landkreisen Breisgau-Hochschwarzwald und Emmen-

dingen  in den Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, Breisach, 
Eschbach, Kenzingen, Merdingen, Müllheim, Neuenburg, Riegel, 
Vogtsburg, Weisweil und Wyhl werden Teilflächen der nachste-
hend aufgeführten Gemarkungen im Jahr 2022 zu geschlossenen 
Anbaugebieten für die Erzeugung von sortenechtem und sorten-
reinem Hybridmaissaatgut erklärt. 

  
Produktionsinsel Tunsel-Bad Krozingen 1  Antrag Nr. 22-01  

Karte 1 
Produktionsinsel Tunsel-Schlatt 2  Antrag Nr. 22-02 

Karte 2 
Produktionsinsel Tunsel-Eschbach 3  Antrag Nr. 22-03 

Karte 3 
Produktionsinsel Tunsel-Bad Krozingen-Schlatt 5  Antrag Nr. 22-04 

Karte 4 

Produktionsinsel Neuenburg-Auggen 7  Antrag Nr. 22-05 
Karte 5 

Produktionsinsel Neuenburg-Müllheim 8  Antrag Nr. 22-06 
Karte 6 

Produktionsinsel Breisach-Vogtsburg 50  Antrag Nr. 22-07 
Karte 7 

Produktionsinsel Merdingen 60  Antrag Nr. 22-07 
Karte 8 

Produktionsinsel Wyhl-Weisweil  Antrag Nr. 22-08 
Karte 9 

Produktionsinsel Kenzingen-Riegel  Antrag Nr. 22-09 
Karte 10 

Produktionsinsel Weisweil  Antrag Nr. 22-10 
Karte 11 

  
(2)  Die Grenzen der Flächen nach Absatz 1 sind in den Karten 1-11, 

die Bestandteil dieser Verordnung sind, mit einer Linie gekenn-
zeichnet. Die Fläche innerhalb dieser Kennzeichnung umfasst 
sowohl die Vermehrungsfläche als auch die Fläche, die zur Einhal-
tung der vorgeschriebenen Mindestentfernung von Konsummais 
zu den Vermehrungen erforderlich ist. 

  
§ 2 

(1)  Die Verordnung mit den dazugehörigen Karten kann beim 
Regierungspräsidium Freiburg für die Dauer von zwei Wochen, 
beginnend mit dem Tag ihrer Verkündung im Gesetzblatt, kos-
tenlos durch jedermann während der Sprechzeiten eingesehen 
werden. 
In gleicher Weise ist die Verordnung mit den Karten beim Land-
ratsamt Breisgau-Hochschwarzwald für die Gemeinden Auggen, 
Bad Krozingen, Breisach, Eschbach, Merdingen, Müllheim, Neuen-
burg und Vogtsburg sowie beim Landratsamt Emmendingen für 
die Gemeinden Kenzingen, Riegel, Weisweil und Wyhl öffentlich 
ausgelegt. 

(2)  Die Verordnung einschließlich der Karten kann im gesamten Zeit-
raum ihrer Rechtsgültigkeit kostenlos durch jedermann während 
der Sprechzeiten bei den in Absatz 1 genannten Behörden einge-
sehen werden. 

  
§ 3 

Innerhalb der geschlossenen Anbaugebiete darf nur die für die Er-
zeugung von Hybrid-maissaatgut vorgesehene Maissorte angebaut 
werden. 
Ausgenommen hiervon ist die Verwendung von Saatgut der Vater-
komponente der zur Vermehrung bestimmten Sorte oder die Ver-
wendung von Saatgut pollensteriler Sorten. 
  

§ 4 
Im Schutzgebiet ist die zur Vermehrung angebaute Sorte von den 
Saatgutvermehrern durch Aufstellung von Tafeln zu kennzeichnen. 
  

§ 5 
Zuwiderhandlungen gegen die §§ 3 und 4 dieser Verordnung sind 
Ordnungswidrigkeiten im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes 

1. Welttag der Senioren und Großeltern 
Herzliche Einladung 
– vor allem an alle  Großeltern mit ihren Enkeln  – zum Gottesdienst am 
Sonntag, 25. Juli 2021 um 9.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Remigius in Merdingen. 

Das Gemeindeteam Merdingen  

AMTLICHE 
BEKANNTMACHUNGEN
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zum Schutz der Erzeugung von Saatgut in geschlossenen Anbauge-
bieten und können mit einer Geldbuße geahndet werden. 
  

§ 6 
Diese Verordnung tritt am Tage nach Ablauf der Auslegungsfrist ge-
mäß § 2 Abs. 1 in Kraft. Sie tritt am 31. Dezember 2022 außer Kraft. 
  
79098 Freiburg i. Br., den XX. XXXXXXX 2021 

.......... 

Regierungspräsidentin 
Bärbel Schäfer 
Regierungspräsidium Freiburg 
Kaiser-Joseph-Strasse 167 
79098 Freiburg 
  
Der Verordnungsentwurf mit zugehörigen Flurkarten wird in der 
Zeit vom 23. Juli 2021 bis einschließlich 06. August 2021 in den 
Diensträumen des Bürgermeisteramt Merdingen, Kirchgasse 2 und 
in der Langgasse 14, öfentlich ausgelegt. Etwaige Einwendungen 
und Widersprüche sind während der zweiwöchigen Auslegungsfrist 
schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeisteramt Merdingen 
vorzubringen. Bürgermeisteramt Merdingen, den 22.07.2021 
 
 
 
Bevölkerungszahlen 
Die fortgeschriebene Bevölkerungszahl der Gemeinde Merdin-
gen beläuft sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes Ba-
den-Württemberg zum 
31.03.2021 auf 2.565 Personen. 
Gegenüber dem letzten Quartal hat sich die Bevölkerungszahl um 4 
Personen erhöht. 
Nachfolgend sind die Bevölkerungszahlen der Gemeinden des Land-
kreises zum 31.03.2021 aufgeführt: 
Au   1 472   
Auggen  2 789   
Bad Krozingen, Stadt  21 180   
Badenweiler  4 507   
Ballrechten-Dottingen  2 436   
Bötzingen  5 372   
Bollschweil  2 307   
Breisach am Rhein, Stadt  15 485   

Breitnau  1 777   
Buchenbach  3 157   
Buggingen  4 428   
Ebringen  2 894   
Eichstetten am Kaiserstuhl  3 629   
Eisenbach (Hochschwarzwald)  2 116   
Eschbach  2 475   
Feldberg (Schwarzwald)  1 859   
Friedenweiler  2 009   
Glottertal  3 207   
Gottenheim  2 927   
Gundelfingen  11 860   
Hartheim  4 860   
Heitersheim, Stadt  6 456   
Heuweiler  1 129   
Hinterzarten  2 579   
Horben  1 179   
Ihringen  6 196   
Kirchzarten  9 902   
Lenzkirch  5 016   
Löffingen, Stadt  7 668   
Merdingen  2 565   
Merzhausen  5 305   
Müllheim, Stadt  19 139   
Neuenburg am Rhein, Stadt  12 305   
Oberried  2 873   
Pfaffenweiler  2 600   
St. Märgen  1 860   
St. Peter  2 662   
Schallstadt  6 369   
Schluchsee  2 476   
Sölden  1 281   
Staufen im Breisgau, Stadt  8 179   
Stegen  4 518   
Sulzburg, Stadt  2 763   
Titisee-Neustadt, Stadt  12 193   
Umkirch  5 854   
Wittnau  1 520   
Münstertal/Schwarzwald  5 051   
Ehrenkirchen  7 655   
March  9 284   
Vogtsburg im Kaiserstuhl, Stadt  6 124   
     
Kreissumme  265 447  

AKTUELLES

Durchführung der Vorbe-
reitenden Untersuchungen 
der Gemeinde Merdingen im 
Bund-Länder-Programm  
„Lebendige Zentren“ (LZP) 
Die Gemeinde Merdingen wurden mit 
dem Gebiet „Ortskern“ in das Bund-Län-
der-Programm „Lebendige Zentren“ (LZP) 
aufgenommen. Mit der Aufnahme wurde 
die finanzielle Voraussetzung für die Erneu-
erungsmaßnahme im vorgesehenen Sanie-
rungsgebiet geschaffen. 

Die KommunalKonzept Sanierungsgesell-
schaft mbH in Freiburg wurde von der Ge-
meinde Merdingen beauftragt, diese Vor-
bereitenden Untersuchung durchzuführen. 
Die Durchführung wird im Rahmen einer 
Online Umfrage erfolgen. Hierzu werden 
die Eigentümer im Untersuchungsgebiet, 
in einem persönlichen Schreiben gebeten, 
Angaben zu Ihrem Grundstück und die vor-
handen Gebäuden zu machen. 

Wir bitten die Eigentümer, auch im Eigenin-
teresse, die Fragen der Online Umfrage sorg-
fältig zu beantworten. Dadurch haben Sie 
die Möglichkeit, Ihre Vorstellungen hinsicht-
lich der Sanierung einzubringen. Ihre Mit-
wirkungsbereitschaft trägt zu einem großen 
Teil zum Gelingen der Sanierung bei und 
dadurch unterstützen Sie eine weitere er-
folgreiche städtebauliche Erneuerungsmaß-
nahme der Gemeinde Merdingen. Deshalb 
freuen wir uns über eine rege Teilnahme. 
Die Umfrage zur „Vorbereitenden Untersu-
chung“ in Merdingen kann über folgendem 
Link abrufen werden. 

https://kommunalkonzept-sanierung.de/
vu-merdingen/  

Für Fragen stehen Ihnen gerne zur Verfügung: 
KommunalKonzept Sanierungsgesellschaft, 
Herr Matthias Weber 
Telefon: 0761 / 20710-0 ½ 
E-Mail: weber@kk-san.de 
  
Gemeinde Merdingen, Herr Dietmar Siebler 
Telefon: 0 76 68 / 90 94 10 ½ E-Mail: 
siebler@merdingen.de 

Sommer-
pause  
Merdinger  
Gemeinde-
blatt  

In den Kalenderwochen 31 und 32 

vom 02. August - 15. August 2021 

erscheint wegen der Sommerpause 

kein Gemeinbeblatt.  

Wir bitten um Verständnis.  

Ihre Gemeindeverwaltung 
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Aus dem Gemeinderat vom 
29.06.2021 
Bürgermeister Rupp begrüßt den Gemein-
derat und die teilnehmenden Einwohnerin-
nen und Einwohner in der Turn- und Festhal-
le zur öffentlichen Gemeinderatssitzung. Er 
bittet um Einhaltung der Sitzabstände und 
Verhaltens- und Hygieneregeln. Die Daten 
der teilnehmenden Zuhörer*innen werden 
gemäß § 6 CoronaVO erhoben. 

Die 6. öffentliche Gemeinderatssitzung am 
29. Juni 2021 dauerte von 19:00 bis 20:01 
Uhr. Zu Beginn der Sitzung wird festge-
stellt, dass die Einladung dem Gemeinderat 
fristgerecht zuging und die Tagesordnung 
ortsüblich bekannt gemacht wurde. Der 
Gemeinderat ist beschlussfähig. Es sind 11 
Zuhörerinnen und Zuhörer anwesend. Vor 
Eintritt in die Tagesordnung setzt Bürger-
meister Rupp Tagesordnungspunkt 3 mit 
dem Hinweis ab, dass es keine Beschluss-
fassungen gab. Die Tagesordnungspunkte 
11 und 13 werden ebenfalls von der Tages-
ordnung abgesetzt. In der Frageviertelstun-
de werden keine Fragen gestellt. Das Sit-
zungsprotokoll der Sitzung vom 18.05.2021 
wird bezüglich der aufgeführten Teilnehmer 
ergänzt und danach anerkannt und unter-
zeichnet. 
  
TOP 4   Forsteinrichtungserneuerung 
2021 - 2030 
Sachverhalt 
Nach den Vorschriften des Landeswaldge-
setzes für Baden-Württemberg und der dazu 
erlassenen Körperschaftswaldverordnung 
ist für sämtliche Waldflächen einer Gemein-
de ein gemeinsamer periodischer Betrieb-
splan aufzustellen, der der Nachhaltigkeit 
des Waldes und der Holznutzung Rechnung 
trägt. Dieser Betriebsplan umfasst die Zu-
standserfassung und die mittelfristige Pla-
nung zur funktionsgerechten Aufgabener-
füllung des Forstbetriebes. Er umfasst den 
Zeitraum von 10 Jahren und wurde für die 
Jahre 2021 – 2030 von der Kreisforstverwal-
tung in Zusammenarbeit mit der Forstdirek-
tion Freiburg erstellt. 

Nach den Vorgaben des Landeswaldgeset-
zes sind die Gemeinden verpflichtet, den 
Wald nicht nur als wertvolle Rohstoffquelle, 
sondern auch als Habitat mit örtlicher und 
überörtlicher Schutzfunktion sowie auch 
als Erholungsstätte zu erhalten, zu pflegen 
und zu verbessern. Die Nutz-, Schutz- und 
Erholungsfunktion des Waldes soll damit 
gleichrangig gesichert werden. 
  
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Analysen und Planungen zeigen auf, 
dass im Betrachtungszeitraum aufgrund der 
Rahmenbedingungen mit höheren Defizi-
ten gerechnet werden muss. Dem Gemein-
derat wird weiterhin jährlich die Planung 
und Ergebnisrechnung vorgelegt. 
  
Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt 
und sozialen Zusammenhalt: 
Die Beachtung der Schutz- und Erholungs-
funktion des Gemeindewaldes sind als Ziel 
in der Planung festgeschrieben. 

Beratung 
Bürgermeister Rupp begrüßt Forstrevierlei-
terin Frau Hempelmann, Fachbereichsleiter 
Herr Dr. Gerecke und Herr Löffler von der 
Forsteinrichtungsstelle des Regierungsprä-
sidiums Freiburg. Herr Löffler erläutert den 
Sachverhalt anhand einer umfassenden 
Präsentation. Die wichtigsten Funktionen 
des Waldes gliedern sich auf die Bereiche 
Soziale Funktion, Ökologie und Ökonomie. 
Oberstes Ziel sei es in den nächsten Jahren 
möglichst gesunde Mischwaldbestände zu 
schaffen und diese zu erhalten. Dabei soll-
te möglichst kein wirtschaftliches Defizit 
entstehen, was in Bezug auf das fortschrei-
tende Eschentriebsterben und die daraus 
resultierenden Nachpflanzungen und Na-
turverjüngungsmaßnahmen mit den dafür 
notwendigen Unterhaltungs maßnahmen 
sehr schwierig werde. Wegen des Eschen-
triebsterbens habe man in den vergange-
nen Jahren mehr Holz eingeschlagen als 
ursprünglich vorgesehen. Man beabsichtige 
in den Folgejahren eine Kompensation und 
werde deshalb weniger Holz ernten. Nach 
den erstellten Berechnungen werden sich 
die geplanten Einnahmen und Ausgaben 
neutralisieren. Für Nachpflanzungen favor-
isiere man Stieleichen, Schwarznuss und 
sonstige Laubbaumarten. 28 ha und damit 
über 10 % der Gemeindewaldfläche seien 
für Habitate der Bechsteinfledermaus aus-
gewiesen und damit für einige Jahre ledig-
lich extensiv nutzbar. 
  
Zum ausführlichen Bericht von Hr. Löffler 
und dem Forsteinrichtungsplan 2021 – 2030 
gibt es keine Fragen. 
  
Der Forsteinrichtungserneuerung für 
den Gemeindewald Merdingen für die 
Jahre 2021 – 2030 wird einstimmig zuge-
stimmt.  
  
TOP 5   Beitritt zur Forstbetriebsgemein-
schaft Belchen-Neumagen 
Sachverhalt 
Der Stammholzverkauf wird derzeit von 
der Holzverkaufsstelle des Landkreises 
Breisgau-Hochschwarzwald durchgeführt. 
Die vertragliche Grundlage hierfür wur-
de mit Billigung des Gemeinderates zum 
01.01.2020 erneuert. Wegen kartellrechtli-
cher Bedenken und neuen Erfordernissen 
an die Handlungsweise auf dem Holzmarkt 
wird von der Kreisverwaltung eine neue 
Struktur für die Holzverkäufe angestrebt. 
Die Holzverkaufsstelle wird künftig als (noch 
zu gründende) Genossenschaft geführt. Da-
bei wir auf eine möglichst schlanke Organi-
sation Wert gelegt. Die Organisationsform 
erleichtert auch die Anerkennung als förder-
fähige forstwirtschaftliche Vereinigung, was 
einer öffentlichen Körperschaft verwehrt ist. 
Ebenso ist es insgesamt leichter, auf Markt-
geschehnisse zu reagieren. Es wird damit 
gerechnet, dass der Holzverkauf schneller, 
effektiver und zu besseren Preisen bei bes-
serem Service für den Waldbesitzer abgewi-
ckelt werden kann. 
Mitglied in der Genossenschaft können nur 
Kommunen mit über 1.500 ha Waldfläche 
werden. Die anderen Kommunen sind indi-
rekt über die Mitgliedschaft in den beste-

henden Forstbetriebsgemeinschaften (FBG) 
vertreten. Mitgliedschaften, Geschäftsantei-
le und Stimmrechte sind darauf ausgereich-
tet, dass die Genossenschaft nicht einseitig 
von einer Waldbesitzart dominiert werden 
kann. Die Gemeinde Merdingen ist bisher 
kein Mitglied einer FBG. Strukturell passend 
käme ein Beitritt zur FBG Belchen-Neuma-
gen mit Sitz in Staufen in Frage. Andere FBGs 
sind räumlich weiter entfernt. Die Holzver-
kaufsstelle des Landkreises wird mit der 
Gründung der Holzverkaufsgenossenschaft 
aufgelöst. Der fachlich versierte zentrale 
Stammholzverkauf kann daher künftig nur 
über den beschriebenen Weg erfolgen. 
  
Finanzielle Auswirkungen: 
Der Beitritt zur FGB verursacht keine Kosten. 
Der Holzverkauf über die Holzverkaufsge-
nossenschaft ist mengenabhängig kos-
tenpflichtig. Dabei dürften sich die Kosten 
aufgrund der begünstigenden Effekte ge-
genüber den bisherigen Verkaufsgebühren 
nicht erhöhen. 
  
Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt 
und sozialen Zusammenhalt: 
Keine 
  
Beratung 
Bürgermeister Rupp und Herr Dr. Gerecke 
erläutern den Sachverhalt und beantwor-
ten einige Fragen aus dem Gemeinderat. 
Herr Dr. Gerecke betont, dass die genossen-
schaftliche Grundlage eine sehr gute orga-
nisatorische und wirtschaftliche Basis für 
den Vertrieb der Holzernte darstelle. Es seien 
nur einige wenige Gemeinden der Region 
weder Mitglied in der Genossenschaft noch 
Mitglied in der Forstbetriebsgemeinschaft 
Belchen-Neumagen. 
  
Dem Beitritt zur Forstbetriebsgemein-
schaft Belchen-Neumagen wird einstim-
mig zugestimmt. 
  
Mit Applaus werden die Fachreferenten/in 
verabschiedet. 
  
TOP 6   „Jan Ullrich Bikezentrum Merdin-
gen“ – Änderung der Planungsinhalte 
und weitere Projektentwicklung 
Sachverhalt 
In der Gemeinderatssitzung am 26.04.2021 
wurde vom Gemeinderat mit 8 Ja-Stimmen 
bei 5 Nein-Stimmen folgender Beschluss ge-
fasst: 
  
„Der Gemeinderat beschließt in Bekräf-
tigung des nichtöffentlichen Beschlusses 
vom 16.03.2021 das Projekt „Bikezent-
rum Merdingen by Jan Ullrich“ mit Spiel-
halle nach Landesglückspielgesetz wei-
ter zu verfolgen“. 
  
Offen war die Frage, ob und in welchem Um-
fang eine Spielhalle in der Nähe des Sport-
zentrums Merdingen als Einrichtung für Kin-
der und Jugendliche eine Erlaubnis erhalten 
könnte. Mit Schreiben vom 07.06.2021 
bestätigte das Landratsamt Breisgau-Hoch-
schwarzwald eine mögliche Erlaubnisertei-
lung für Zeiten außerhalb von Trainingszei-
ten von unter 18-Jährigen. Aufgrund des 
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oben genannten Beschlusses hätten somit 
weitere Entscheidungen zum Grundstücks-
verkauf und zur Änderung des Bebauungs-
planes erfolgen können. 
  
In der Folge des Gemeinderatsbeschlusses 
vom 26.04.2021 wurde in der Öffentlich-
keit die kontroverse Diskussion über das 
Für und Wider aufgenommen und es wurde 
ein Bürgerbegehren – siehe Top 6 der heu-
tigen Sitzung – erstellt und der Gemeinde 
überreicht. Die Gespräche zwischen Ge-
meinde und den Investoren wurden wei-
tergeführt und die Investoren signalisierten 
am 18.06.2021 verbindlich auf die Planung 
eines Spielcenters zu verzichten. In der Ein-
wohnerversammlung am 23.06.2021 soll 
die Planänderung, das Gesamtprojekt ohne 
Spielcenter entwickeln zu wollen, der Öf-
fentlichkeit vorgestellt werden. 
  
Unter der begründeten Annahme, dass der 
Verzicht auf die Einrichtung eines Spiel-
centers im „Bikezentrum Merdingen by Jan 
Ullrich“ in der Einwohnerversammlung am 
23.06.2021 von den Investoren bestätigt 
und damit unwiderruflich wird, steht der 
nachfolgende Beschlussvorschlag zu Ziff. 1. 
  
Damit die Zielsetzung des eingereichten 
Bürgerbegehrens mit der Fragestellung 
„Sollen im Gewerbegebiet Schloßmatten 
(Bebauungspläne Schloßmatten, Schloß-
matten-Erweiterung, Kleinsteinen) weiter-
hin keine Vergnügungsstätten (insbeson-
dere Glückspielhallen) zugelassen werden?“ 
entsprochen werden kann, sollte ein ein-
deutiger Beschluss dazu erfolgen – siehe 
Ziff. 2. 
  
Finanzielle Auswirkungen: 
Bei Verzicht auf die Einrichtung eines Spiel-
centers entfallen mögliche Vergnügungs-
steuereinnahmen. 
  
Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt 
und sozialen Zusammenhalt: 
Bei Verzicht auf die Einrichtung eines Spiel-
centers entfällt die Gefahr von Spielsuch-
tentwicklungen. 
  
Beratung 
Bürgermeister Rupp stellt den Sachverhalt 
mit Verweis auf die Einwohnerversammlung 
vom 23.06.2021 vor und erklärt auf Nachfra-
ge, dass die formale Beschlussfassung über 
das Konzept des Bikezentrums Grundlage 
für den nachfolgenden Tagesordnungs-
punkt ist. Die Namensänderung der Projekt-
bezeichnung „Jan Ullrich Bikezentrum Mer-
dingen“ erfolge auf Wunsch der Investoren. 
  
Beschlussfassung einstimmig: 
1.  Der Gemeinderat begrüßt den freiwil-

ligen Verzicht der Initiatoren des Bi-
kezentrums Merdingen auf das Spiel-
center und beschließt, das Projekt „Jan 
Ullrich Bikezentrum Merdingen“ ohne 
die Planung von Vergnügungsstätten 
weiterzuführen und positiv zu unter-
stützen. 

2.  Der Gemeinderat beschließt, in den 
Bebauungsplänen „Schloßmatten“, 
„Schloßmatten-Erweiterung“ und 

„Kleinsteinen“ weiterhin keine Vergnü-
gungsstätten (§ 8 Abs. 3 Ziff. 3. BauN-
VO) zuzulassen.  

TOP 7   Bürgerbegehren „Kein Glückspiel 
in Merdingen“ 
 a)  Feststellung der Zulässigkeit des 

Bür gerbegehrens 
 b)  Abhilfe des Bürgerbegehrens ge-

mäß § 21 Abs. 4 (letzter Satz) Ge-
meindeordnung 

Sachverhalt 
Auf den vorherigen Top 6 (Drs. 2021/38) wird 
zur Darstellung des Sachverhalts verwiesen. 
Am 15.06.2021 wurde von zwei Vertrauens-
personen eine Unterschriftenliste mit 691 
Unterschriften zum o.g. Bürgerbegehren 
überreicht. 
  
Die zur Abstimmung in einem möglichen 
Bürgerentscheid zu stellende Frage lautet: 
„Sollen im Gewerbegebiet Schloßmatten 
(Bebauungspläne Schloßmatten, Schloß-
matten-Erweiterung, Kleinsteinen) weiter-
hin keine Vergnügungsstätten (insbeson-
dere Glückspielhallen) zugelassen werden?“ 
  
Das Bürgerbegehren bezieht sich auf den 
Gemeinderatsbeschluss vom 26.04.2021, 
das Projekt „Bikezentrum Merdingen by Jan 
Ullrich“ mit Einrichtung eines Spielcenters 
weiter zu verfolgen. Das Bürgerbegehren ist 
fristgerecht eingegangen und mit der erfor-
derlichen Anzahl von Unterschriften unter-
zeichnet und damit formal korrekt zu Stande 
gekommen. Die anschließende Prüfung der 
Unterschriftenliste ergab, dass von 691 Un-
terschriften 655 rechtlich korrekt abgege-
ben wurden. Dies entspricht mehr als 31% 
der Wahlberechtigten in Merdingen. Die er-
forderliche Anzahl von 7 % der wahlberech-
tigten Bürger wurde bei weitem übertroffen. 
  
Die mit dem Bürgerbegehren eingereich-
te Fragestellung ist nach § 21 Abs. 3 Satz 1 
i.V.m. Abs. 2 Nr. 6 GemO zulässig. Das Bür-
gerbegehren erfüllt auch die gesetzlichen 
Anforderungen an die Begründung; ein 
Kostendeckungsvorschlag war im konkre-
ten Fall nicht erforderlich. Der Gemeinderat 
hat deshalb zwingend die Zulässigkeit des 
Bürgerbegehrens festzustellen. Sofern al-
lerdings eine Mehrheit des Gemeinderates 
dem Beschlussvorschlag der Verwaltung 
zu Top 6 zustimmt, entfällt gemäß § 21 (4) 
S. 3 GemO der Bürgerentscheid. Findet der 
Beschlussvorschlag zu Top 6 keine Mehrheit, 
hat der Gemeinderat mit der Feststellung 
der Zulässigkeit einen Termin für den Bürge-
rentscheid anzusetzen. 
  
Anhörung der Vertrauenspersonen ge-
mäß § 21 Abs. 4 Satz 1 
Den Vertrauenspersonen wird die Möglich-
keit zur Abgabe einer Stellungnahme und 
Begründung des Bürgerbegehrens einge-
räumt.  
  
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Kosten für einen Bürgerentscheid wer-
den auf ca. 3.000 € - 5.000 € geschätzt. Ent-
fällt der Bürgerentscheid, entstehen der Ge-
meinde keine weiteren Kosten. 

Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt 
und sozialen Zusammenhalt: 
Die Beendigung des Bürgerbegehrens dient 
dem sozialen Zusammenhalt und erleichtert 
die Fortsetzung der Planung „Bikezentrum 
Merdingen by Jan Ullrich“. 
  
Beratung 
Bürgermeister Rupp begrüßt die fünf Ver-
trauenspersonen des Bürgerbegehrens und 
stellt den Sachverhalt vor. Auf Nachfrage 
von Gemeinderat Schopp erläutert Bürger-
meister Rupp das Prüfverfahren für die Un-
terschriftenliste und die materielle Prüfung 
des Bürgerbegehrens, das im Bürgerbüro 
und der Hauptverwaltung vollzogen wurde. 
655 der über 690 gesammelten Unterschrif-
ten sind zulässig und damit weit mehr als 
das erforderliche Quorum. Herr Trilling be-
richtet von den Erfahrungen während der 
Unterschriftensammlung. Die Resonanz war 
sehr groß und es haben Familien und Einzel-
personen von sich aus weitere Unterschrif-
ten gesammelt. 
Gemeinderat Escher berichtet von Bür-
gern, die sich im Zusammenhang mit der 
Unterschriftensammlung „bedrängt ge-
fühlt“ haben. Nach seiner Meinung sei die 
Unterschriftensammlung mit einseitigen 
Argumenten und damit unausgewogen ge-
führt worden. Es habe in Merdingen schon 
früher bis zu 6 Spielautomaten gegeben 
und niemand habe sich darüber aufgeregt. 
In Bezug auf die Finanzierung des Sport-
zentrums weist er auf zahlreiche und teils 
hohe Spenden aus der Privatwirtschaft und 
die Förderung durch den Badischen Sport-
bund Freiburg hin. Letzterer erhalte seine 
Finanzmittel aus Glückspieleinnahmen. Die 
Gemeinde habe lediglich ca. 28 % der Ge-
samtprojektkosten beigesteuert. Diese und 
auch andere finanzielle Unterstützungen 
der Gemeinde müssten refinanziert werden. 
Die Einrichtung eines Spielcasinos hätte ei-
nen finanziellen Beitrag zur Stärkung der 
Gemeindefinanzen führen können. Nun sei 
diese Chance vertan und die Entwicklung 
der Gemeindefinanzen sei in den nächsten 
Jahren eher negativ. 
Bürgermeister Rupp rät Gemeinderat Escher 
das Votum der Bürgerinnen und Bürger zur 
Kenntnis zu nehmen. Ein Spielcasino sei in 
Merdingen nicht gewollt. In Bezug auf die 
Finanzlage der Gemeinde könne er kein 
Desaster erkennen. Man müsse sparsam 
sein und möglicherweise auch anstehende 
Großprojekte über Kreditaufnahmen finan-
zieren. Es gäbe dennoch keinen Grund die 
finanzielle Situation der Gemeinde zu über-
dramatisieren. 
  
Beschlussfassung einstimmig: 
1.  Der Gemeinderat stellt die Zulässigkeit 

des Bürgerbegehrens fest. 
2.  Der Gemeinderat stellt fest, dass der 

Bürgerentscheid entfällt, weil der mit 
dem Bürgerbegehren verlangten Maß-
nahme entsprochen wurde.  

  
TOP 8   Satzung zur Aufhebung der 
Gutachterausschussgebührensatzung ab 
01.07.2021 
Sachverhalt 
Mit Beendigung der Tätigkeit des Gutachter-
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ausschusses der Gemeinde Merdingen ent-
fällt die Grundlage zur Gebührenerhebung 
in Gutachterausschussangelegenheiten. Die 
Satzung über die Erhebung von Gebühren 
ist aufzuheben. 
  
Beratung 
Bürgermeister Rupp erläutert den Sachver-
halt. Es gibt keinen Beratungsbedarf. 
  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
die Satzung zur Aufhebung der Gutach-
terausschussgebührensatzung.  
  
TOP 9   1. Änderung der Verwaltungsge-
bührensatzung 
Sachverhalt 
Mit Beendigung der Tätigkeit des Gutachter-
ausschusses der Gemeinde Merdingen ent-
fällt die Grundlage zur Gebührenerhebung 
in Gutachterausschussangelegenheiten. Die 
Verwaltungsgebührensatzung ist zu ändern 
und Ziffer 12 des Gebührenverzeichnisses 
ersatzlos aufzuheben. 
  
Beratung 
Bürgermeister Rupp erläutert den Sachver-
halt. Es gibt keinen Beratungsbedarf. 
  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig 
die 1. Änderung der Satzung zur Erhe-
bung von Verwaltungsgebühren (Verwal-
tungsgebührensatzung) vom 11.12.2001. 
  
TOP 10 Beschaffung einer Advents-
beleuchtung mit Unterstützung der 
Gemeinde – Grundsatzentscheidung 
Sachverhalt 
Der Gemeindeverwaltung wurde in den 
letzten Jahren immer wieder der Wunsch 
nach einer Weihnachtsbeleuchtung vorge-
tragen. Eine gemeindeeigene Beschaffung 
mit Anschluss an die Straßenbeleuchtung 
wurde bisher immer verworfen, da dies 
mit technischen Schwierigkeiten (Über-
spannungslampen in der Langgasse) sowie 
hohen Investitionskosten (Herstellung Stro-
manschluss und Kauf von Beleuchtungsma-
terial) einherginge. Zudem würden für die 
jährlichen Leistungen zum Auf- und Abhän-
gen der Beleuchtung dauerhaft hohe Perso-
nalkosten verursacht. 
  
Aus dem Gemeinderat wurde daher vor-
geschlagen, durch eine gemeinsame Be-
stellung über die Gemeindeverwaltung die 
Bevölkerung zum Kauf eines einheitlichen 
Beleuchtungstyps anzuregen. Indem viele 
Eigentümer auf oder vor ihren Grundstü-
cken selbst Weihnachtsbeleuchtung mit 
Sternen aufhängen, entstünde ein schönes 
einheitliches Bild ohne den Haushalt der Ge-
meinde dauerhaft zu belasten. Über einen 
pauschalen Zuschuss (bspw. 10 € pro Stern) 
könnte das Interesse zusätzlich gesteigert 
werden. Voraussetzung wäre die Verpflich-
tung die Sterne in der Advents- und Weih-
nachtszeit so anzubringen, dass sie vom öf-
fentlichen Straßenraum einsehbar sind. 
  
Vorgeschlagen wird die Beschaffung von 
Kunststoffsternen der Marke Herrenhuther 
in den Größen A4 (ca. 40 cm) bzw. A7 (ca. 68 

cm) in einem einheitlichen Farbton. Die Fa. 
Herrenhuther gewährt ab einer Bestellung 
in Höhe von 3.000 € einen Preisnachlass von 
10% 
  
Die Kosten pro Stern belaufen sich inklusive 
10 m Kabel auf 77,40 € für die Größe A 4 und 
82,50 € für die Größe A 7. Kürzere oder län-
gere Anschlusskabel sind zu entsprechen-
den Preisen möglich. Es müssten zwischen 
40 und 50 Sterne bestellt werden, um in den 
Genuss des Rabatts zu kommen 
  
Finanzielle Auswirkungen: 
Die Höhe der Kosten für den Gemeinde-
haushalt hängt von der Höhe der finanzi-
ellen Beteiligung und der Anzahl der be-
schafften Sterne ab 
  
Auswirkungen auf Gesundheit, Umwelt 
und sozialen Zusammenhalt: 
Durch Verwendung einer einheitlichen 
Weihnachtsbeleuchtung könnte unser Dorf 
in der Advents- und Weihnachtszeit ein ein-
heitliches und stimmungsvolles Bild bieten. 
  
Beratung 
Bürgermeister Rupp erläutert den Sachver-
halt. Gemeinderat Imbery spricht sich für 
weitere Verhandlungen mit dem Anbieter 
aus und man sollte weitere Vergleichsange-
bote einholen. In der weiteren Diskussion 
wird über die Farben und Befestigungs-
möglichkeiten sowie zur Anschaffung der 
Herrnhuther Sterne gemacht und es wird 
erörtert, wie sich die Gemeinde beteiligen 
soll. Die Gemeinderäte Reisenberger, Im-
bery, Schnurr, Nothstein, und Menner spre-
chen sich für eine finanzielle Beteiligung der 
Gemeinde aus. Gemeinderat Schopp macht 
den Vorschlag, dass man sich je angeschaff-
tem Stern mit 15,00 Zuschuss beteiligt. 
  
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, 
die Beschaffung von Herrnhuther Ster-
ne in diesem Jahr zu starten und 15,00 € 
Zuschuss für jeden beschafften Stern zu 
gewähren.  
  
TOP 11 Bauanträge  
Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt. 
  
TOP 12 Corona-Pandemie – mündlicher 
Bericht 
Bürgermeister Rupp informiert über die 
Verringerung der Öffnungszeiten des kom-
munalen Testzentrums in Folge der neuen 
Corona-Verordnung und der damit einher-
gehenden Lockerungen. Er appelliert an die 
Bevölkerung, soweit noch nicht vollzogen, 
sich impfen zu lassen. 
  
TOP 13  Informationen der Verwaltung 
Tagesordnungspunkt wurde abgesetzt. 
  
TOP 14 Fragen und Anregungen 
Gemeinderätin Schnurr berichtet von teils 
massiv beschädigten Feldwegen im Bereich 
Bettelbrünnele und beim Pfarrgarten. Zu-
dem wird auf die zugewachsene Dohle im 
Längental hingewiesen.
•	 Ein Zuhörer weist auf die Sauberhaltung 

von Regenwassereinläufen im Rebberg 

hin.
•	 Eine Zuhörerin erkundigt sich bezüglich 

Verkauf von Gewerbegrundstücken, ob 
für die Erweiterung des Breisgauer Be-
schichtungszentrums noch eine Fläche 
zur Verfügung stünde. Bürgermeister 
Rupp weist darauf hin, dass man gegen-
wärtig keine Gewerbeflächen zur Verfü-
gung stellen könne. Alle Flächen seien 
verkauft oder es bestünde eine Zusage 
zum Verkauf.

 
Der Protokollführer: 
 
 

Deutsche 
Rentenversicherung

Landespolizei 
Baden-Württemberg

Versand der Bescheide zum Grundren-
tenzuschlag hat begonnen 
Der Versand der ersten Rentenbescheide 
mit Aussagen zum Grundrentenzuschlag 
hat begonnen. Versandt werden die Be-
scheide schrittweise zuerst an sogenannte 
Neurentnerinnen und Neurentner. Hierauf 
weist die Deutsche Rentenversicherung 
hin. Niemand muss sich also bei der Ren-
tenversicherung melden und einen An-
trag stellen, um den Zuschlag zu erhalten. 
Den Grundrentenzuschlag soll künftig er-
halten, wer viele Jahre gearbeitet und da-
bei unterdurchschnittlich verdient hat. Die 
Grundrente ist keine eigenständige Leis-
tung, sondern ein Plus zur bestehenden 
Rente. Die Deutsche Rentenversicherung 
ermittelt automatisch, ob die Voraussetzun-
gen für die Zahlung des Zuschlags erfüllt 
sind. Die Beträge, auf die ab Januar 2021 
ein Anspruch besteht, werden nachgezahlt. 
Weitere Informationen, eine Broschüre, Fall-
beispiele sowie einen Frage- und Antwort-
katalog finden Interessierte im Internet un-
ter www.deutsche-rentenversicherung.de/
grundrente. 
 
 

MERDINGER 
ABFALLKALENDER

Freitag, 23.07.2021 
Biotonne 
  
Montag, 28.07.2021 
Restmüll 
  
Dienstag, 27.07.2021 
Gelber Sack 
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FUNDBÜRO

Schlüssel mit orangenem Anhänger (Fund-
ort: Wolfshöhle) 
 
 

HERZLICHEN 
GLÜCKWUNSCH

22.07. 
Hanspeter Johner, Kirchgasse 55 
70. Geburtstag 
  
24.07. 
Marianne Bogel, Abtshof 14 
70. Geburtstag 
  
27.07. 
Martha Anna Meier, Rittgasse 5a 
90. Geburtstag 
 

 

KIRCHLICHE 
NACHRICHTEN

Kath. Kirchengemeinde 
St. Remigius Merdingen
Kontakt: Pfarrbüro Merdingen, 
Telefon 07668/241, pfarrbuero.merdingen@
se-breisach-merdingen.de 
Öff nungszeit: 
Dienstag und Freitag    von 10.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag  von 16.00 – 18.00 Uhr 
Bitte tragen Sie bei Ihrem Besuch eine FFP2- 
oder medizinische Maske. 
Homepage: 
www.se-breisach-merdingen.de 
  
Freitag, 23. Juli 2021  
19.00   Niederrims. Eucharistiefeier 
(J. Brauchle) 
  
Samstag, 24. Juli 2021  
18.30  Niederrims. Eucharistiefeier am 

Vorabend (A. Lehmann) 
18.30     Wasenweiler Eucharistiefeier am 

Vorabend (G. Eisele) 
  
Sonntag, 25. Juli 2021  
09.00     Merdingen Eucharistiefeier 

(A. Lehmann) 
09.30     Breisach Münster, Eucharistiefeier 

Feierliche Kommunion für die Kin-
der des Theresianum (J. Brauchle/ 
H. Wochner) 

10.30     Gündlingen Eucharistiefeier 
(G. Eisele) 

10.30    Oberrimsingen Eucharistiefeier 
(Pater Faller) 

11.00     Breisach Münster, Eucharistiefei-
er Feierliche Kommunion für die 
Kinder der Julius-Leber-Schule (J. 
Brauchle/ H. Wochner) 

18.30    Merdingen Rosenkranzgebet 
  
Montag, 26. Juli 2021  
09.00     Breisach Josefskirche, Wort-Got-

tes-Feier (G. Schwan) 
  
Dienstag, 27. Juli 2021 
08.00     Niederrims. Eucharistiefeier 

(J. Brauchle) 
19.00     Breisach Josefskirche, Ökumeni-

scher Gottesdienst Segensfeier für 
Schwangere und alle, die ein Kind 
erwarten (U. Wochner und Team) 

19.00     Merdingen Eucharistiefeier 
(A. Lehmann) 

  
Mittwoch, 28. Juli 2021  
19.00     Oberrimsingen Eucharistiefeier 

(G. Eisele) 
  
Donnerstag, 29. Juli 2021  
19.00     Gündlingen Eucharistiefeier

(G. Eisele) 
19.00    Wasenweiler Eucharistiefeier 

(J. Brauchle) 
  
Mitteilungen   
Welttag der Senioren und Großeltern 
Liebe Gemeinde, 
anlässlich des Welttages der Senioren und 
Großeltern, den Papst Franziskus für Sonn-
tag, 25. Juli 2021 zum ersten Mal ausgerufen 
hat, haben die Ministranten der Seelsorge-
einheit Breisach-Merdingen zusammen mit 
der Gemeindereferentin Uschi Wochner ein 
Märchen der Gebrüder Grimm bebildert 
und ein kleines Heft gestaltet. Dieses Heft ist 
ein Zeichen der Wertschätzung und des Res-
pektes der jüngeren Generation und liegt in 
den Kirchen zum Mitnehmen aus. 
  
Sei behütet  – Segensfeier für Schwangere 
Breisach, 27. Juli 2021 um 19.00 Uhr in der 
Josefskirche, Breisach 
Schwangerschaft ist eine Zeit guter Hoff -
nung und Vorfreude, aber auch eine Zeit mit 
Sorgen und Unsicherheit. In dieser besonde-
ren Situation laden wir ein zu einem Gottes-
dienst mit Mediation und Gebet, Stille und 
Musik, Zuspruch und Segen. Ob allein oder 
mit Partner*in, Familie, Freund*innen – wir 
freuen uns auf Dich! 

Die Feier fi ndet entsprechend den gültigen 
Coronaregeln statt. 

Team: Ursula Wochner, Gemeindereferentin; 
Jennifer Sühr, Schwangerschaftsberatung; 
Simone Burster, Referentin für Frauenpasto-
ral; Britta Hannemann, Pfarrerin; Miriam 
Schillinger, Hebamme; Gabi Prost, Musikerin 
Info: jennifer-suehr@diakonie.ekiba.de, 
Tel. 07667/933868-1 
  
  
 
 
 

Evang. Kirchengemeinde 
Ihringen
Wochenspruch: 
So seid ihr nun nicht mehr Gäste und 
Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heili-
gen und Gottes Hausgenossen. 
(Epheser 2,19) 
  
Pfarrbüro: 
Tel. 07668 / 221
(dienstags – freitags von 8.30 h – 12.00 h) 
Mail: ihringen@kbz.ekiba.de 
Homepage: www.kirche-ihringen.de 
  
Mi. 21.07. 
15.30 h Konfi rmanden-Gruppe 
18.00 h Off ener Jugendtreff  
  
Fr. 23.07. 
9.00 h Seniorengymnastik 
20.00 h Blaukreuzgruppe  
  
Sonntag, 25.07. 
9.45 h – Gottesdienst – Prälatin Dagmar Zo-
bel 
Die Kollekte wird erbeten für Ökumene und 
Auslandsarbeit der Evangelischen Kirche 
Deutschland. 
  
Wir freuen uns, dass in diesem Gottesdienst 
unser neuer Pfarrer Sebastian Bernick 
durch Prälatin Dagmar Zobel ordiniert wird. 
Sebastian Bernick ist seit 01.03.21 als Pfarrer 
in unserer Gemeinde tätig. 
  
Sollten es die aktuellen Corona-Verord-
nungen zulassen, wird es nach dem Got-
tesdienst einen kleinen Empfang auf dem 
Kirchplatz geben. 
  
Bitte beachten Sie die geltenden Sicher-
heits- und Hygienevorschriften und tragen 
Sie in der Kirche zu jeder Zeit einen Mund-
Nasen-Schutz. 
  
Mi., 28.07. 
18.00 h – 21.00 h „Wissensfest“ Konfi s 
2020/21 mit Eltern 
  
Herzliche Segenswünsche 
Ihr Team im Pfarrbüro 
 
 

BÜRGERSCHAFTLICHES 
ENGAGEMENT

Seniorenbetreuung Regenbogen
Merdingen

Wir wollen das Ehrenamt für die Senioren-
gruppe Regenbogen Aufrecht erhalten. 
Dafür suchen wir Menschen, die sich ehren-
amtlich engagieren möchten. 
  
Gesellschaftliches Engagement ist nicht nur 
sinnvoll, es macht auch richtig Spaß. 
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Denn kaum etwas ist erfüllender, als mit den 
eigenen Fähigkeiten und Talenten im Leben, 
andere Menschen glücklich zu machen. 
  
Hier kann man seine Ideen einbringen und 
eine Ideen-Werkstatt eröffnen. 
Auch junge Menschen könnten helfen, die 
älteren Menschen zu vernetzen. 
Wer sich engagiert, erfährt nicht nur Dank-
barkeit, sondern auch jede Menge über sich 
selbst. 
Es fühlt sich gut an, die Arbeit wird wertge-
schätzt. 
Melde dich, wenn du dich engagieren willst. 
  
Seniorengruppe Regenbogen 
Manuela Kunzelmann 
07668/2270136 
 
 

Merdingen hilft

Ein paar Neuigkeiten vom 
Helferkreis 
Sitzung Helferkreis 7.7.2021 
Leider konnten einige Aktive nicht teilneh-
men. Auch unsere „Hauptamtlichen“, Ramo-
na Sütterle und Herr Siebler, mussten absa-
gen, weshalb einige Informationen dieses 
Mal fehlen bzw. nicht ganz so fundiert sind. 
Nichtsdestotrotz gab es viel Gesprächsstoff 
und einiges zu berichten. 

- Impfen 
Einige Flüchtlinge sind schon geimpft, bei 
anderen wird das noch vom Arbeitgeber 
organisiert. Trotzdem wird darauf gedrängt, 
dass alle zügig durchgeimpft werden. In-
wieweit das Landratsamt das federführend 
organisieren muss, oder ob es möglich ist, 
spontan ins Freiburger Impfzentrum zu fah-
ren und dort auf nicht verwendete Dosen 
zurückzugreifen (anscheinend sagen zur 
Zeit viele ihre Impfung kurzfristig ab, warum 
auch immer?!), muss noch geklärt werden. 

- Wohnsituation 
Die Unterkunft Schlossmatten ist nicht aus-
gelastet. Die Gemeinde muss aber trotzdem 
alle Wohneinheiten bezahlen. Komischer-
weise gibt es zur Zeit keine weiteren Zu-
weisungen, die die Belegung aufstocken 
könnten, vielleicht auch weil Breisach dies 
blockiert, um seine eigenen Wohneinheiten 
gut auszulasten. 

Eine gemietete Wohnung mit Hof ist leider 
feucht und die Gefahr der Schimmelbildung 
besteht. Die dort untergebrachten Flüchtlin-
ge wollen aber trotzdem unbedingt bleiben. 
Sie fühlen sich dort sehr wohl. Jetzt suchen 
wir eine*n Fachmann*frau, die das beurtei-
len kann, und ob wir mit Eigeninitiative, die 
Situation verbessern können. 

- Arbeitssituation 
Im Großen und Ganzen läuft das alles sehr 
gut. Die meisten haben Jobs gefunden, auch 
eine Ausbildungsstelle steht in Aussicht.. Für 
eine Geflüchtete, die „gelernte“ Stadtplane-
rin ist, soll bei der Stadt Freiburg bezüglich 
eines Praktikums angefragt werden. 

- Spielplatz 
Der schöne Spielplatz bei der Unterkunft 
Schlossmatten braucht ein Sonnensegel 
über dem Sandkasten. Der Bürgerverein hat 
signalisiert, die Kosten zu übernehmen. Die 
Gemeinde soll das Aufstellen übernehmen, 
damit alle notwendigen Sicherheitsaspekte 
berücksichtigt werden. 
Angelika plant noch im Juli ein Mut-
ter-Kind-Picknick auf dem Abenteuerspiel-
platz. 

- Schule und Sprache 
Für zwei Mütter wird eine Tagesmutter or-
ganisiert, damit sie sorgenfrei in die Schule 
gehen können. 
Für ein Kindergartenkind kümmert sich der 
Helferkreis um eine sprachliche und kogni-
tive Förderung. Wir versuchen das regelmä-
ßig selbst hinzubekommen. 

- Was wird gebraucht 
Angelika Sütterle dient als Anlaufstelle, 
wenn die Gemeinde im Gemeindeblatt ent-
sprechende Aufrufe veröffentlicht. 
Leider stellen hilfsbereite Menschen unge-
fragt Kleidung und sonstige Dinge bei An-
gelika im Hof ab. Das geht leider oft am Be-
darf vorbei und die meisten Sachen müssen 
dann leider weggeworfen werden, Daher an 
dieser Stelle eine große Bitte: Wenn jemand 
Kleidung oder sonstige Dinge abzugeben 
hat, bitte nicht einfach im Hof abstellen, 
sondern mit Angelika Sütterle zuvor Kontakt 
aufnehmen (Tel. 7678). Danke! 

- Kleines Fest 
Wir planen am 21.8. um 16 Uhr  ein kleines 
Fest zusammen mit den Flüchtlingen. Es soll 
nichts Großes werden, einfach bei Kaffee 
und Kuchen, diversen Getränken und klei-
nen Happen gemütlich zusammensitzen, 
um sich besser kennenzulernen. 

Getränke besorgen wir, Essen bringt jeder 
was mit, Biergarnituren kann vielleicht die 
Gemeinde aufstellen. 
Genaue Organisation beim nächsten Tref-
fen. 

- Leseförderung 
Die Lesepaten pausieren, weil das Vorlesen 
leider nicht so gut funktioniert hat. 
Zu Schulbeginn wird überlegt, ob wir an-
statt dessen für die Schulkinder Nachhilfe, 
Sprach- und Leseförderung anbieten kön-
nen. 

- Fahrradkurs 
Die meisten Flüchtlinge sind gut versorgt 
mit Fahrrädern. Allerdings hapert es bei 
manchen Frauen an Mut und Fahrpraxis. Wir 
werden den Radsportverein anfragen, ob 
sich jemand findet, der diesen Frauen das 
Fahrrad fahren beibringen kann bzw. für et-
was mehr Fahrsicherheit sorgen kann. 

- Nächstes Treffen 
Nächstes Treffen findet am 11.8.2021 um 
19:30 Uhr statt. Auf dem Tisch wird ein klei-
nes Spendenkässchen stehen für ein Ein-
schulungsgeschenk für ein Flüchtlingskind. 
Es gibt diesbezüglich eine wirklich schöne 
Idee. 

VEREINS-
MITTEILUNGEN

Musikverein  
Merdingen Merdingen e.V.

Musikverein

Sommer-Ferien-Open-Air bei 
der Zehntscheune 
Endlich ist es soweit- wir sind wieder da! 
Nach langer Pause findet am 08. August um 
18 Uhr  unser Open-Air Konzert im Zehn-
thof statt. Bei diesem Event bieten wir Ihnen 
abwechslungsreiche Stücke aus unserem 
Sommerprogramm und bringen Sie damit 
hoffentlich ein wenig in Urlaubsstimmung. 
Als Beilage zur Musik gibt es außerdem le-
ckere Snacks und kühle Getränke. Natürlich 
alles im Rahmen der geltenden Hygiene-
maßnahmen. Freuen wir uns auf einen schö-
nen, musikalischen Sommerabend. 
Die Musikerinnen und Musiker des Musik-
vereins
Infos zur Generalversammlung 
Förderverein Musikverein Merdingen 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
am Dienstag, 3.8.2021 um 19 Uhr im „We-
däwitt“, Großsteinen 6, in Merdingen. Zur 
diesjährigen Generalversammlung laden 
wir hiermit unsere Mitglieder mit folgender 
Tagesordnung ein: 
1. Eröffnung 
2.  Tätigkeitsberichte/Rechenschaftsbe-

richte 
3. Entlastung der Gesamtvorstandschaft 
4. Satzungsänderung 
5. Verschiedenes 
6. Vorschau 

Anträge zur Generalversammlung können 
ab sofort beim 1. Vorsitzenden, Wolfgang 
Maier, Gratzfeldweg 33, 79291 Merdingen, 
eingereicht werden.
Musikverein Merdingen e.V. 
 
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
am Dienstag, 3.8.2021 um 20 Uhr im „We-
däwitt“, Großsteinen 6, in Merdingen. Zur 
diesjährigen Generalversammlung laden 
wir hiermit unsere Mitglieder mit folgender 
Tagesordnung ein: 
1. Eröffnung 
2.  Tätigkeitsberichte/Rechenschaftsbe-

richte 2019/2020 
3. Entlastung der Gesamtvorstandschaft 
4. Satzungsänderung 
5. Wahlen 
6. Ehrungen 
7. Verschiedenes 
8. Vorschau 
Anträge zur Generalversammlung können 
ab sofort bei Josef Maier, Burgunderweg 7, 
79291 Merdingen, eingereicht werden. 

Nächste Proben 
Donnerstag, 22.07.2021, 19:30 Uhr  
Donnerstag, 29.07.2021, 19:30 Uhr  
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Auftritte 
Sonntag, 08.08.2021, 18:00 Uhr Open Air 
Konzert an der Zehntscheune 
  
 
Landjugend 
Merdingen

Gruppenabende in der Coron-
avirus-Pandemie 
Mittlerweile jeden zweiten Mittwoch wieder 
unser Gruppenabend statt. Allerdings sind 
diese abhängig von der Anmeldezahl. Nä-
here und aktuellere Informationen gibt es 
hierzu immer in unserer WhatsApp Gruppe. 
Der nächste Gruppenabend findet voraus-
sichtlich am 28.07.2021 statt. 
  
Wir freuen uns, wenn wir auch in den kom-
menden Wochen weiterhin mittwochs für 
euch da sein können! 
 
 
Einladung an alle 14-jährigen 
aus dem Jahrgang 2007 
An alle 14-jährigen Merdinger/innen aus 
dem Jahrgang 2007: unser Sommerfest 
kann aufgrund des Coronavirus leider wie-
der nicht stattfinden. Dennoch würden wir 
uns sehr darüber freuen, wenn wir auch die-
ses Jahr einige neue Gesichter bei uns in der 
Landjugend begrüßen dürfen. Gerne dürft 
ihr am 11.08.2021 und am 25.08.2021 an 
unserem Gruppenabend teilnehmen. Alle 
genaueren Informationen zum weiteren 
Vorgehen, etc. gibt es regelmäßig in unserer 
WhatsApp Gruppe. 
Falls du Interesse daran hast der Landjugend 
beizutreten, dann schreib uns eine Mail an 
janaschirnhofer@gmx.de. 
Wir freuen uns auf dich! 
Eure Landjugend Merdingen 

 

Vorankündigung General-
versammlung 2021 
Am Montag  den  06.09.2021 findet 
unsere diesjährige Generalversammlung 
mit Vollwahlen statt. 
Wir treffen uns um 19.00 Uhr  im  We-
däwit.  Für Essen und Trinken wird wie 
immer gesorgt sein. 
Aufgrund der aktuellen Situation, ist die 
Teilnehmerzahl begrenzt und eine Nach-
verfolgung der Teilnehmer erforderlich, 
weshalb wir eine vorherige Anmeldung 
benötigen. Anmelden könnt ihr euch bis 
zum 30.08.2021 bei 
janaschirnhofer@gmx.de. 

Die Regelungen der aktuellen 
Corona-Verordnung werden eingehal-
ten, weshalb es auch zu kurzfristigen An-
passungen kommen kann. 
Wir freuen uns auf euer kommen. 
Eure Vorstandschaft 
  
Wir freuen uns auf euer kommen. 
Eure Vorstandschaft 

 

Merdinger 
Kunstforum

Die sieben Farben der Nacht 

Am Freitag, den 23.7.2021 um 20 Uhr fin-
det eine Lesung mit Musik in der Merdin-
ger Zehntscheuer statt. Es liest Andreas 
Kirchgäßner aus seinem neuen Roman „Die 
sieben Farben der Nacht“. Thomas Gunder-
mann (Sackpfeife, orientalische Flöte) er-
gänzt die Lesung musikalisch. 
Andreas Kirchgäßners Reisen führten ihn 
immer wieder zu den Sufi-Musikern im 
Süden Marokkos. Die Gnawa, Nachfahren 
Schwarzer Sklaven, vermengen ihre Kulte 
mit berberischen Einflüssen und der arabi-
schen Tradition des Sufismus. „Lila“ nennen 
sie ihre Trance-Zeremonien, die sich vom 
Abend bis zum Morgen erstrecken. Im Ver-
laufe der Nacht tanzen die Hilfesuchenden 
sich zu den rasenden, oft wechselnden 
Rhythmen in Trance. Dabei werden ihnen 
Tücher in den Farben „ihrer“ Geister überge-
worfen, und den Geistern werden Opfer dar-
gebracht. In die Tücher gehüllt tanzen die 
Besessenen, bis sie in kataleptische Starre 
fallen. So können sie in Verbindung zu ihren 
Geistern treten. Nicht, um sie auszutreiben, 
sondern um ihre Kraft in positive Energie zu 
wandeln. 
Als Autor, dessen Schreibimpuls von Beginn 
an das Reisen war, hat Andreas Kirchgäßner 
sich tief ins Innere dieser Welt vorgewagt, 
hat als weißer Eindringling große Gastlich-
keit und grandioses Scheitern erlebt. Seine 
Erzählungen sind tranceartige Reisen durch 
die Farben und Klänge Südmarokkos. 
Mit dem Münchener Weltmusiker und Sack-
pfeifenvirtuosen Thomas Gundermann tat 
sich Kirchgäßner bereits 2006 zusammen. 
Sie reisten gezielt zu den Trancemusikern 
der Gnawa. Gundermann verwickelte die 
Musiker in eine Art musikalisches Gespräch, 
lenkte sie ab von Kirchgäßners Mikro. So 
entstanden sehr intime Aufnahmen, die 
Kirchgäßner wiederum für seine literari-
schen Texte nutzen konnte. Gundermann 
wird die Lesung eindrücklich musikalisch 
untermalen. 

Der Eintritt zu der Lesung beträgt 10 €. 
Über den Link https://www.merdinger-kunst-
fo r u m . d e / r e s e r v i e r u n g - z u r - l e s u n g / 
 sollte eine möglichst verbindliche Reservie-
rung vorgenommen werden, da gemäß der 
Anmeldungen gestuhlt wird. 
Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften. 
Ein Test ist nicht verpflichtend, wird jedoch 
empfohlen. 
  

ASV 
Merdingen 
Aktive Vorbereitung 
Ergebnisse 
SV BW Waltershofen - ASV Merdingen  1:5 
  
Wein-Wander-Pokal  
Freitag, 23.07., 18:30 Uhr: 
SV Gottenheim - ASV Merdingen  
Samstag, 24.07., 15:00 Uhr: 
FC Rimsingen - ASV Merdingen 
  
Alte Herren 
Ergebnisse 
VfR Umkirch - ASV Merdingen 3:2 
  
Sponsor der Woche 

 
 
Freie Bürgerliste 
Merdingen

Generalversammlung 
Zu unserer heutigen Mitgliederversamm-
lung laden wir alle Mitglieder und interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger nochmals 
recht herzlich ein. 
Beginn ist um 20.00 Uhr im Wedäwit, 
Großsteinen 6. 

Tagesordnung
•	 Begrüßung
•	 Feststellung der satzungsmäßigen Einbe-

rufung und der Beschlussfähigkeit
•	 Totenehrung
•	 Rechenschaftsberichte: 
 - Vorstand 
 - Rechner 
 - Kassenprüfer
•	 Entlastung der Vorstandschaft
•	 Wahlen
•	 Wünsche, Anträge, Verschiedenes
•	 Aktuelles aus dem Gemeindegeschehen
  
Da die Maskenpflicht weiterhin gilt, bitte 
Maske nicht vergessen. 
  
Die Vorstandschaft 
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AUS UNSERER
NACHBARSCHAFT

Natur und Genuss 
Kommen Sie mit und ent-
decken Sie die besondere 
Flora und Fauna. Das ak-
tuelle Programm können 
Sie unter www.naturzen-
trum-kaiserstuhl.de nach-
lesen/ausdrucken. Zu den 

Exkursionen ist eine Anmeldung erforder-
lich. Bitte denken Sie an gutes Schuhwerk, 
Wasser und Sonnenschutz. 
Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungs-
räumen, holen Sie sich Tipps und Informa-
tionen oder lassen Sie sich von uns ganz 
persönlich beraten. Wir zeigen aktuell eine 
Fotoausstellung „Faszination Naturfoto-
grafie“  mit Fotos von Vögeln rund um den 
Kaiserstuhl von Hannes Bonzheim. 
  
Sonntag, 25.7., 10-12 Uhr 
Artenvielfalt im Biotop Weinberg 
Mit der Winzerfamilie streifen wir durch die-
ses summende Biotop und erfahren mehr 
von einer artenfördernden Bewirtschaftung; 
danach Weinprobe mit neuen Rebsorten. 
Bahlingen, Rathaus Infosäule, Webergässle, 
Familie Kiefer, 10 € inkl. Wein 
  
Samstag, 31.7./Sonntag, 1.8.21 
Workshop: Natur im Kaiserstuhl erleben 
und fotografieren 
Wir erkunden die vielfältige Fauna und Flora 
im Frühling und halten sie fotografisch fest. 
Das Vorwissen wird in Seminareinheiten 
vertieft und in der freien Natur erprobt. Für 
Einsteiger wird ein kleiner Vorkurs angebo-
ten. Ihringen, im Naturzentrum Kaiserstuhl 
und an Stationen in der Natur. Gruppe: max. 
8 Personen, Sebastian Schröder-Esch, Infos/
Anmeldung hier unter www.fotospazier-
gang.net 
  
Öffnungszeiten: 
Montag + Donnerstag 10-12 Uhr, 
Samstag 15-17 Uhr 
Einlass nur mit Mund-Nasenschutz, 
wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
  
Kontakt + Information:
Naturzentrum Kaiserstuhl im 
Schwarzwaldverein e.V.
Birgit Sütterlin & Reinhold Treiber
Bachenstr. 42, 79241 Ihringen
Tel: 07668 7108 80 (Mo + Do 10-12 Uhr) 
Email: info@naturzentrum-kaiserstuhl.de
www.naturzentrum-kaiserstuhl.de 
 

 
Am D o n n e r s t a g, den 19. August 
2021 findet in Breisach am Rhein, auf 
dem Heinrich-Ulmann-Platz, der 
J A H R M A R K T statt. 
  
Der Markt beginnt um 8.00 Uhr und 
endet um 18.00 Uhr. 

INTERESSANTES UND
WISSENSWERTES

Präventionshinweise des 
Polizeipräsidiums Freiburg 
aufgrund aktueller Betrugs-
straftaten:
Trickdiebstahl in Lebensmittelmärkten 
zur Erlangung von Bankkarten 
Die Fälle häufen sich und die Masche ist 
immer die Gleiche: Im Supermarkt oder 
Discounter werden Geldbörsen aus der 
Jackentasche, dem Warenkorb oder der 
mitgeführten Tasche entwendet.  Bereits 
nach wenigen Minuten wird von den Tätern 
mittels den entwendeten Bankkarten an 
nahegelegenen Ausgabeautomaten Geld 
abgebucht. 
 
Zumeist gehen Taschendiebe in Teams von 
mehreren Tätern  arbeitsteilig vor. Dabei 
nutzen sie die Ablenkung z.B. an Aktions-
flächen  oder die Situation im Gedränge.  
Opfer von Taschendiebstahl werden vor al-
lem Frauen. Leider wird in vielen Fällen 
die Geheimnummer bei den Bankkarten 
aufbewahrt! 

Das rät die Polizei:
-  Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und 

Papiere immer in verschiedenen verschlos-
senen Innentaschen der Kleidung mög-
lichst dicht am Körper.

-  Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen 
verschlossen auf der Körpervorderseite.

-  Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gür-
telinnentasche,  einen Geldgürtel  oder 
eine am Gürtel angekettete  Geldbörse.

-  Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Ein-
kaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufs-
wagen, sondern tragen Sie sie möglichst 
körpernah.

-  Hängen Sie Handtaschen im Kaufhaus oder 
im Laden (selbst bei der Anprobe von Schu-
hen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen  
und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab.

-  Auf keinen Fall sollte die PIN irgendwo 
notiert  werden - schon gar nicht auf der 
Bankkarte! Auch nicht im Adressbuch ge-
tarnt als Telefonnummer o.ä.

-  Sperren Sie nach dem Diebstahl sofort 
Ihre EC- und Kreditkarten – Telefon 116 
116

-  Melden Sie den Diebstahl sofort über 
den Notruf 110 bei der Polizei 

Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie 
sich beraten lassen, so melden Sie sich ger-
ne über 
freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 

Salutwaffen, Dekorationswaf-
fen, Pfeilabschussgeräte und 
große Magazine müssen bis 
zum 1. September angemeldet 
oder bei der Waffenbehörde 
abgegeben werden 
Änderungen des Waffengesetzes aus 
dem vergangenen Jahr treten nun end-
gültig in Kraft 
  
Salut- und Dekorationswaffen, Pfeilab-
schussgeräte und Magazine für Langwaf-
fen mit einer Kapazität von mehr als zehn 
Schuss und für Kurzwaffen von mehr als 
20 Schuss gelten künftig als verbotene Ge-
genstände. Dies regeln die Änderungen des 
Waffengesetzes aus dem vergangenen Jahr. 
Die Frist zur Anmeldung von Salutwaffen 
und verbotener Magazine endet zum 1. Sep-
tember 2021. 

Personen, die „große“ Magazine vor dem 
13.06.2017 erworben haben, dürfen diese 
nur behalten, wenn sie den Besitz bei der 
Waffenbehörde anzeigen. Waffenbesitzer, 
die zwischen dem 13.06.2017 und dem 
01.09.2020 ein solches Magazin erworben 
haben, müssen für den weiteren Besitz ei-
nen Antrag beim Bundeskriminalamt stel-
len. Alternativ können die Gegenstände bei 
der Waffenbehörde abgegeben werden. 
Salutwaffen sind künftig ihren Ursprungs-
waffen rechtlich weitestgehend gleichge-
stellt. Ihre Besitzer müssen daher ebenfalls 
eine Erlaubnis beantragen und ein entspre-
chendes Bedürfnis zur Nutzung nachwei-
sen. Alternativ kann die Salutwaffe einem 
Berechtigten überlassen oder nach vorheri-
ger Terminvereinbarung bei der Waffenbe-
hörde abgegeben werden. 

Unbrauchbar gemachte Schusswaffen, die 
zu Dekorationszwecken genutzt werden, 
sind der Waffenbehörde anzuzeigen, sobald 
sie überlassen, erworben oder vernichtet 
werden. Besitzer von Dekorationswaffen, 
die bis zum 27.06.2018 unbrauchbar ge-
macht wurden, genießen eine Besitzstands-
wahrung und müssen nichts veranlassen. 

Für Pfeilabschussgeräte, bei denen die 
Antriebsenergie nicht wie etwa bei einem 
Bogen oder einer Armbrust durch Mus-
kelkraft erzeugt wird, sondern von einer 
anderen Energiequelle wie beispielswei-
se Druckluft oder Druckgas kommt, gilt 
ab dem 1. September ebenfalls eine Er-
laubnispflicht. Andernfalls müssen auch 
diese bei einem Berechtigten oder der 
Waffenbehörde abgeben werden. 

Weitere Informationen und entspre-
chende Formulare für die Anzeige der 
Magazine und Dekorationswaffen so-
wie für die Anmeldung der Salutwaffen 
und von Pfeilabschussgeräte sind bei 
der Waffenbehörde des Landratsamtes 

Landespolizei 
Baden-Württemberg

Landratsamt 
Breisgau-Hochschwarzwald
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Breisgau-Hochschwarzwald unter der 
E-Mail-Adresse ordnungsrecht@lkbh.de 
erhältlich.  

Für Personen, die ihren Wohnsitz in den 
Gemeinden Auggen, Ba-denweiler, Bug-
gingen, Müllheim und Sulzburg haben, 
ist die Waf-fenbehörde des Gemeindever-
waltungsverbandes Müllheim-Badenwei-
ler zuständig. Die E-Mail-Adresse lautet 
waffenbehoer-de@muellheim.de. 
 
 

Informationen von der  
Beratungsstelle für ältere 
Menschen und Angehörige 
zum Familien-Pflegezeitge-
setz.  
Einen nahen Angehörigen zu pflegen ist 
selbstverständlich und die Pflegenden re-
duzieren häufig ihre Arbeitszeit dafür oder 
geben den Beruf ganz auf. (Als nahe Ange-
hörige gelten: Großeltern, Eltern, Schwiege-
reltern, Stiefeltern. Ehe- und Lebenspartner, 
Partner ehe- oder lebenspartnerschaftsähn-
licher Gemeinschaften, Geschwister, Schwä-
gerinnen/Schwäger. Kinder, Adoptiv- oder 
Pflegekinder (auch des Ehe- oder Le-
benspartners), Schwiegersohn oder -toch-
ter, Enkelkinder) Der Gesetzgeber hat hier-
für im Familie-Pflegezeitgesetz seit 2015 
drei Möglichkeiten geschaffen, Familie und 
Beruf besser zu vereinbaren.: Das Pflegeun-
terstützungsgeld, die Pflegezeit und die 
Familien-Pflegezeit. Beim Pflegeunterstüt-
zungsgeld  können Beschäftige bis zu zehn 
Arbeitstage für die Organisation der Pflege 
von Angehörigen frei nehmen und erhal-
ten dafür Lohnersatzleistungen, die von der 
Pflegekasse der pflegebedürftigen Person 
übernommen werden. Eine Bescheinigung 
vom Arzt ist dem Arbeitgeber und der Kran-
kenkasse vorzulegen. 
Die Pflegezeit  kann bis zu einer Dauer von 
6 Monaten in Anspruch genommen werden. 
Man kann sich teilweise oder ganz von der 
Arbeitstätigkeit freistellen lassen und ein 
zinsloses Darlehen in dieser Zeit in Anspruch 
nehmen und den Einkommensverlust auf-
zufangen. Diese Regelung gilt auch für die 
Begleitung in der letzten Lebensphase in 
einem Hospiz. 
Bei der Familienpflegezeit  kann man eine 
Reduzierung auf 15 Wochenstunden für 24 
Monate in Anspruch nehmen. Auch hier 
kann ein zinsloses Darlehen in Anspruch 
genommen werden. Dieses kann beim Bun-
desamt für Familie und zivilgesellschaftliche 
Aufgaben (BAFzA) beantragt werden. 
Weitere Leistungen sind ab Pflegegrad 2 der 
Einbezug in den Versicherungsschutz der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Die Mel-
dung erfolgt über die Pflegekasse der pfle-
gebedürftigen Person bzw. deren privates 
Versicherungsunternehmen. Ferner über-
nimmt die Pflegekasse bei vollständiger 
Freistellung vom Beschäftigungsverhältnis, 
oder Reduzierung der Arbeitszeit auf ein 
Niveau einer geringfügigen Beschäftigung 
Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung. Ein Antrag bei der Pflegekasse muss er-

folgen. Zudem werden von der Pflegekasse 
Rentenversicherungsbeiträge gezahlt. Die 
Höhe der Beiträge richtet sich dabei nach 
dem Pflegegrad sowie der bezogenen Leis-
tungsart (nur Pflegegeldbezug, Bezug der 
Kombinationsleistung oder voller Bezug der 
ambulanten Pflegesachleistungen). Voraus-
setzung ist, dass die Pflegeperson eine oder 
mehrere pflegebedürftige Personen der 
Pflegegrade 2 bis 5 mindestens zehn Stun-
den in der Woche, verteilt auf regelmäßig 
mindestens zwei Tage in der Woche, pflegt 
und nicht mehr als 30 Stunden wöchentlich 
erwerbstätig ist. Der Anspruch auf Freistel-
lung gilt nicht gegenüber Arbeitgebern 
mit in der Regel 15 oder weniger Beschäf-
tigten. Das Bundesministerium für Gesund-
heit bietet auf seiner Homepage sehr gute 
Informationen, sowie einen sogenannten 
„Digitalen Pflege-Leistungshelfer“ an, mit 
dem sich Angehörige einen Überblick über 
die Leistungen verschaffen können. 
https://www.bundesgesundheitsministeri-
um.de/themen/pflege 
Der Ablauf für die Beantragung der Pflege-
zeit, Familienpflegezeit oder Pflegeunter-
stützungsgeld kann nachgelesen werden 
unter: 
www.wege-zur-pflege.de 
Beratung rund um den Themenkreis des 
Älterwerdens erhalten Sie kostenfrei und 
in einem persönlichen oder telefonischen 
Beratungsgespräch bei der Beratungsstelle 
für ältere Menschen und pflegende Ange-
hörige: 
Renate Brender 07663- 9148835 
Christiane Gehring 07667-904899 
www.beratung-senioren.de
. 
 
Zukunft Innenstadt:  
IHK unterstützt Kommunen 
Wirtschaftsministerium fördert Innen-
stadtberatung der IHK  
  
Innenstädten steht ein großer Wandel 
bevor. Geändertes Einkaufsverhalten, 
Digitalisierung und auch die Coronakrise 
tragen zu diesem Veränderungsprozess 
bei. Kommunen sind derzeit gefordert, 
Zukunftskonzepte für lebendige und 
vielfältige Stadtzentren zu entwickeln. 
Unterstützung erhalten sie vom IHK-In-
nenstadtberater. Durch ein Landespro-
gramm erhält die IHK nun finanzielle För-
derung für das Projekt. 
  
Die Innenstädte in der Krise: Der struktu-
relle Wandel des Einzelhandels und des 
Kaufverhaltens, auch angetrieben durch 
den Online-Handel, führt zu Frequenzver-
lusten, Umsatzrückgängen und Leerstän-
den. „Durch die temporäre Schließung des 
Einzelhandels und des Gastgewerbes in 
der Coronakrise haben sich die Herausfor-
derungen weiter verschärft und die Wett-
bewerbsposition des Wirtschaftsstandortes 
Innenstadt wurde zusätzlich verschlechtert“, 
berichtet Thomas Kaiser, Innenstadtberater 
der IHK Südlicher Oberrhein. 
Um Innenstädte neu zu denken und die Viel-
falt zu erhalten, hat das Wirtschaftsministe-
rium ein Förderprogramm entworfen. Ziel 

des Förderprogramms ist die Stärkung der 
Innenstädte als Standorte des stationären 
Einzelhandels und anderen innenstadtre-
levanten Akteuren wie Gastronomie, Ho-
tellerie, Dienstleistung sowie kommunalen 
Einrichtungen. „Neben der individuellen 
Hilfe steht der gemeinschaftliche Aspekt der 
Standortentwicklung und des Standortmar-
ketings im Fokus“, erklärt Diplom-Kaufmann 
Thomas Kaiser, der das Projekt in der IHK-Re-
gion Südlicher Oberrhein umsetzt. Er ist Ex-
perte für den Handel, den er seit 27 Jahren, 
zuerst im Handelsverband und dann in der 
IHK, betreut. Als Innenstadtberater ist Kaiser 
Ansprechpartner sowohl für Kommunen als 
auch für lokale Innenstadtakteure wie Stadt-
marketing, Gewerbeverein oder Werbege-
meinschaft. Kaiser: „Meine Aufgabe ist es, 
bestehende Strukturen zu verknüpfen und 
gemeinsam passgenaue Konzepte zu entwi-
ckeln, die die Innenstädte und Ortszentren 
mittel- und langfristig stärken“. 

Die Kommunen, in denen der Innenstadt-
berater tätig wird, haben sich schon seit 
dem Lockdown im Dezember 2020 als Mo-
dell-Städte beworben. Den Zuschlag in der 
Region Südlicher Oberrhein erhielten die 
Städte Kehl, Emmendingen, Haslach, Ober-
kirch, Ettenheim, Neuenburg und Neustadt. 
In den betreuten Orten startet das Pro-
gramm derzeit mit einer Bestandsauf-
nahme; darauf folgt eine Stärken- und 
Schwächenanalyse. Diese mündet in einen 
abgestimmten „Masterplan Innenstadt“ für 
jede der teilnehmenden Gemeinden. Vortei-
le für alle Standortgemeinschaften und In-
nenstadtbetriebe sieht Kaiser auch im Punkt 
Vernetzung: „In jeder der Städte wird ein In-
nenstadt-Lenkungskreis gegründet, der sich 
regelmäßig trifft. Darüber hinaus wird ein 
ortsübergreifender Austausch der Kreise er-
folgen, so dass gute Ansätze der einen Stadt 
auf die andere übertragen werden können“, 
sagt Kaiser. Ein erstes Kennenlernen der Len-
kungskreise über die sieben Städte hinweg 
ist bereits für Ende Juli in Haslach geplant. 
Dabei steht das Thema „Durchführung von 
verkaufsoffenen Sonn- oder Feiertagen un-
ter Pandemiebedingungen“ auf der Agenda. 
Weitere Infos gibt Innenstadtberater Thomas 
Kaiser, Tel. 07821 2703-640 oder Email  innen-
stadtberater@freiburg.ihk.de  

Thomas Kaiser, Innenstadtberater der IHK Südli-
cher Oberrhein 

 
 
 

Ende des redaktionellen Teils



Bei Symptomen, Kontakt mit Infizierten oder unsicheren 
Situationen: zeitnah auf Corona testen lassen! Informieren 
Sie sich bei Ihrem Hausarzt, beim ärztlichen Bereitschafts
dienst unter 116 117 oder bei Ihrem Gesundheitsamt. 
ZusammenGegenCorona.de

AHA! Und im 
Zweifel lieber 
testen lassen.



Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 

Wir suchen eine Person oder Firma 
für die Pflege unserer Außenanlage in Merdingen. 

Aufgaben: 
Rasen mähen, Hecke schneiden, Winterdienst, etc. 

Werkzeuge können gestellt werden. 

Interessenten wenden sich bitte an Herrn Spies, 
Tel. 0171 547 59 14 

SÜDBAU • Telefon 07681 - 20 92 886 
info@suedbau-freiburg.de

Wir suchen zum Sofortkauf:
Baugrundstück, Einfamilienhaus, Doppelhaus,
Reihenhaus, Mehrfamilienhaus oder Eigentumswohnung

Suche Traktor 
für Winzerbetrieb und Holzarbeiten.

Tel. 0172 1023 800 





I� �e��� H�n!i"h# da$ Bes%n��&'
Wandgestaltung • Bodenbeläge • Fassaden

Lothar Kenk Malerbetrieb GmbH

Schlossmattenstraße 9a • 79268 Bötzingen • Tel.: 07663 912 93 03
Handy: 0176 32 41 51 69 • E-Mail: info@kenk-malerbetrieb.de

Der LEISELHEIMERHOF
freut sich auf Ihren Besuch, offen Mi. u. Do. ab 17.00 Uhr, 

Fr. - So. ab 12.00 Uhr und ab 17.00 Uhr

Gutbürgerliche Küche 

Immer wieder sonntags Großes Frühstücksbuffet
Fam. Frey und Güthlin

Tel. 07642 92 89 20 


